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       AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 
 
 
157 AUFSTELLUNG VON LÄRMAKTIONSPLÄNEN NACH § 47D BUNDES-IMMISSIONS-

SCHUTZGESETZ  
LÄRMAKTIONSPLAN HESSEN (3. RUNDE) REGIERUNGSBEZIRK DARMSTADT, 
TEILPLÄNE LANDKREISE UND BALLUNGSRÄUME DARMSTADT, FRANKFURT 
A.M., OFFENBACH A.M. UND WIESBADEN 
 
Die Aufstellung des Lärmaktionsplan Hessen (3. Runde), Teilplan Regierungsbezirk 
Darmstadt Landkreise und des Lärmaktionsplan Hessen (3. Runde), Teilplan Ballungs-
räume Darmstadt, Frankfurt a.M., Offenbach a.M. und Wiesbaden ist nun abgeschlos-
sen. 
 
Die genannten Teilpläne treten mit der Veröffentlichung am 4. Mai 2020 in Kraft. Die 
Bekanntmachung über die Veröffentlichung erfolgt von Seiten des Regierungspräsidi-
ums Darmstadt aus am 4. Mai 2020 im Staatsanzeiger und auf der Homepage des Re-
gierungspräsidiums Darmstadt unter www.rp-darmstadt.hessen.de unter der Rubrik „Öf-
fentliche Bekanntmachung“. Hier werden die Teilpläne auch zum Download bereitge-
stellt. 
 
Mit der Veröffentlichung wird die Öffentlichkeit über das Ergebnis ihrer im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligungen hervorgebrachten Anregungen unterrichtet.  
 
Die Teilpläne sind darüber hinaus in Papierform beim Regierungspräsidium Darmstadt 
zu den üblichen Geschäftszeiten unter folgender Adresse zur Einsichtnahme ausgelegt:  
Regierungspräsidium Darmstadt Wilhelminenstraße 1-3, Wilhelminenhaus 3. OG, Zim-
mer 3.113, 64283 Darmstadt 
 
Um vorherige telefonische Terminabsprache wird gebeten. 

 
 
       AUS DEM RATHAUS WIRD BERICHTET 
 
 
158 DIE VERBRAUCHERZENTRALE INFORMIERT 

 
Energiespar-Tipps für das Homeoffice: Computer, Router und Mehrfachsteckdo-
sen 
 
Die Energieberatung der Verbraucherzentrale gibt Tipps, um im Homeoffice Strom zu 
sparen. In einer dreiteiligen Serie werden Tipps zu verschiedenen Bereichen im Haus-
halt gegeben, die während des Arbeitens von zuhause stärker beansprucht werden. 
 
Computer: Beim Computer beeinflussen die Bauart und die Leistungsfähigkeit den 
Stromverbrauch erheblich. So verbraucht ein Standard-Laptop für typische Büroanwen-
dungen während eines achtstündigen Arbeitstages im Dauerbetrieb etwa eine Fünftel 
Kilowattstunde. Bei einem etwa gleichstarken Desktop-PC (bezeichnet meist ein stehen-
des Computergehäuse mit einem separat stehenden Bildschirm) darf mit dem dreifa-
chen Verbrauch gerechnet werden. In 6 Wochen Homeoffice macht das 2 Euro Strom-
kosten beim Laptop und 6 Euro beim Desktop-PC. Hoch gerüstete Gamer-PCs sollten 
nicht über einen längeren Zeitraum im Homeoffice verwendet werden. 
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Deren wesentlich höhere Leistungsfähigkeit führt auch bei Textverarbeitung, Tabellen-
kalkulation und Surfen im Internet zu höherem Verbrauch. Im Vergleich zu einem nied-
riger ausgestatteten Desktop-PC ist der Stromverbrauch bei hoch gerüsteten Gamer-
PCs  70 Prozent höher. In Arbeitspausen sollte jeder PC in den Energiesparmodus ver-
setzt werden, dann verringert sich der Verbrauch bereits deutlich. In den Energieoptio-
nen lassen sich genaue Energiespar-Einstellungen vornehmen. Nachts und bei längeren 
Arbeitspausen sollte der PC ausgeschaltet werden. 
 
Router: Zu richtigen Großverbrauchern von Strom sind Router geworden. Sie verbinden 
den PC in der Regel über eine WLAN-Verbindung mit dem Internet. Auch deren Ver-
brauch lässt sich verringern. Bei vielen Modellen lassen sich die Datenübertragungs-
funktionen zeitlich begrenzen und bspw. nachts abschalten. Wer nachts außerdem 
WLAN-Empfänger (PC, Handy, Smart TV) komplett ausschaltet, verringert damit auch 
den Stromverbrauch des Routers. Gleiches gilt für WLAN-Repeater. WLAN-Repeater 
erweitern die Reichweite des Funknetzes und kommen deshalb oft in großen Wohnun-
gen oder Häusern zum Einsatz. 
 
Mehrfachsteckdosen: Einige ausgeschaltete elektrische Geräte, die in der Steckdose 
stecken, verbrauchen Strom. Es ist deshalb empfehlenswert abschaltbare Mehrfach-
steckdosen zu verwenden und sie auszuschalten, wenn die angeschlossenen Geräte 
nicht mehr verwendet werden. So genannte Master-Slave-Steckdosen schalten selbst-
tätig weitere Geräte, z. B. PC-Peripherie vom Netz. Master-Slave-Steckdosen haben 
aber einen Eigenverbrauch. Dieser liegt bei 1 bis 2 Watt. 
 
Beim Kauf dieser Elektrogeräte sollte auf das Umweltzeichen „Blauer Engel“ geachtet 
werden. Individuale Stromspartipps gibt die bundesweite Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale. Weitere Informationen erhalten Sie kostenfrei unter 0800 – 809 802 400. 

 
 
159 RUFBEREITSCHAFT DES HESSISCHEN FORSTAMTES SCHLÜCHTERN 

 
Im Notfall (Wochenenden und Feiertage) rufen Sie bitte das Hessische Forstamt 
Schlüchtern, Tel.: 06661 9645-34, an. 
 
Über die automatische Rufumleitung werden Sie mit dem diensthabenden Revierleiter 
verbunden. 

 
 
160 UNSERE JUBILARE 

 
Der Magistrat der Stadt Schlüchtern gratuliert: 
 
am 23.05. Ernst Peter Tillmann, Gartenstraße 9 

36381 Schlüchtern OT Innenstadt zum 70. Geburtstag 
   
am 24.05. Ingeborg Dorn, Schwarzbachstraße 14 

36381 Schlüchtern OT Gundhelm zum 95. Geburtstag 
   
am 25.05. Georg Roth, Brückenauer Straße 31 

36381 Schlüchtern OT Innenstadt zum 75. Geburtstag 
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am 27.05. Uwe Teichert, Rhönstraße 27 
36381 Schlüchtern OT Hutten zum 75. Geburtstag 

   
am 29.05. Hans Berthold, Ludovica-von-Stumm-Straße 18B 

36381 Schlüchtern OT Innenstadt zum 75. Geburtstag 
   

 
Hinweis: 
Jede Einwohnerin bzw. jeder Einwohner kann – ohne Angaben von Gründen – der Übermittlung der 
Daten aus Anlass eines Alters- oder Ehejubiläums an Mandatsträger oder Presse und Rundfunk beim 
Einwohnermeldeamt widersprechen. 
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